3

Diakonisches Werk der EKD








Entwicklungspolitisches Stipendienreferat

Postfach 10 11 42

D ‑ 70010 Stuttgart                                            

FLÜCHTLINGS‑STIPENDIENPROGRAMM

V E R G A B E K R I T E R I E N

ZIELSETZUNG

Mit Mitteln des Flüchtlings‑Stipendienprogramms sollen Menschen aus außereuropäischen Entwicklungsländern unterstützt werden, die in ihrem Heimatland aus politischen, religiösen oder ethni​schen Gründen verfolgt werden, um in der Bundesrepublik Deutschland eine berufsqualifizierende akademische Ausbildung fortzusetzen oder aufzunehmen.

PERSONENKREIS

In die Förderung dieses Programms können Personen aufgenommen werden, die

· aufgrund einer Verletzung ihrer Menschenrechte, insbesonde​re bei Gefahr für Leib und Leben, ihr Land verlassen müssen und in ihrem Heimatland eine Ausbildung nicht beginnen oder ab​schließen konnten,

· den festen Willen haben, bei Änderung der Verhältnisse in ihr Land oder ein anderes Entwicklungsland zurückzukehren,

· bei Antragstellung in der Regel nicht länger als 3 Jahre in Deutschland sind,

Nicht gefördert werden können

· Bewerber, die Anspruch auf Förderung aus öffentlichen Mit​teln (z.B. BAföG) haben oder in die Förderung einer anderen Insti​tution aufgenommen werden können,

· Bewerber, die über ein 
Einkommen verfügen bzw. deren Ehegatten über ein Einkommen verfügen, welches über dem derzeit geltenden Freibetrag gemäß KED-Vergabekriterien liegt

 VORAUSSETZUNGEN

Bedingungen für die Bewilligung eines Stipendiums sind, dass der/die Bewerber/in

· im Heimatland ein Studium wegen der Flucht nicht aufnehmen konnte oder abbrechen musste,

· in der Regel bei der Aufnahme ins Programm nicht älter als 35 Jahre ist,

· eine realistische Berufsperspektive und eine entwicklungs​re​levante Ausrichtung des Ausbildungsvorhabens hat,

· wenn möglich eine Bescheinigung der zuständigen Ausländer​be​hörde vorlegt, die bestätigt, dass ihm/ihr bei Erhalt des Stipendiums ein entsprechender Aufenthaltsstatus ge​währt wird. Eine solche Bescheinigung muss insbesondere dann nicht vorgelegt werden, wenn sich hierdurch eine Gefährdung für Leib und Leben der Bewerberin/des Bewerbers ergeben könnte, 

· von anderer Seite nicht gefördert werden kann und auf unse​re Hilfe angewiesen ist.

VERPFLICHTUNG

Während der Stipendienzeit wird von den Stipendiat/innen erwartet, dass sie an STUBE-Veranstaltungen teilnehmen, in entwicklungspolitisch orientierten Organisationen mitarbeiten oder sich anderweitig im entwicklungspolitischen Bereich engagieren. Es wird außerdem erwartet, dass die Stipendiat/innen nach Abschluss ihres Studiums in ein Entwicklungsland oder, wenn möglich, in ihr Heimatland zurückkehren. 

FÖRDERUNGSFÄHIGE AUSBILDUNG

Gefördert werden kann die akademische Ausbildung von volljährigen Personen, d. h. ein Universitäts- oder Fachhochschulstudium, dessen Abschluss unmittelbar zur Berufsausübung berechtigt. Ggf. können auch ausbildungsvorbereitende Maßnahmen (z.B. Sprach​kurs, Studienkolleg) in die Förderung einbezogen werden.

FÖRDERUNGSUMFANG UND ‑DAUER

Die Ausbildungsförderung wird in Anlehnung an den jeweiligen Auswärtigen-Amt-Stipendiensatz gewährt und soll zum ersten berufs​qualifizierenden Abschluss führen. Ausbil​dungsbedingte Sonder​ausgaben können auf Antrag im Einzel​fall bezuschusst werden.

Die Förderung kann in der Regel längstens für 36 Monate erfolgen. In begründeten Ausnahmefällen ist eine Verlängerung bis höchstens 48 Monate möglich. Die Förderung endet jedoch automa​tisch, wenn der/die Bewerber/in zu einem früheren Zeitpunkt im Falle des Studiums seine/ihre Abschlussprüfung ab​legt oder in die Förderung eines anderen Stipendiengebers oder ‑programms übernommen wird.

Die Bewilligung wird jeweils für ein Jahr ausgesprochen. Der Ausbildungsfortschritt ist durch Leistungsnachweise und einen Ausbildungsbericht nach jedem Semester zu belegen. Bei unzurei​chenden Leistungen kann die Förderung ausgesetzt oder beendet werden.

Bringt der Flüchtling seine Familie mit, kann Ehegattenzuschlag gezahlt werden, ggf. auch Kinderzuschlag unter Anrechnung des staatlichen Kindergeldes. 

ANTRAGSVERFAHREN

Anträge auf Förderung können in der Regel durch die örtlichen Studierendenpfarrämter, die gliedkirchlichen Diakonischen Werke, die Missionswerke, die Studienbegleitprogramme (STUBEn)und andere kirchliche Stellen  beim Stipendienreferat des Diakoni​schen Werkes der EKD auf den dafür vorgesehenen Formularen gestellt werden. Der Antragsteller muss darlegen, inwieweit eine Begleitung des Stipendiaten/der Stipendiatin durch Ausbildungs‑ und Rechtsbera​tung sowie seelsorgerliche Betreuung gewährlei​stet ist.

Das Stipendienreferat holt ggf. gutachtliche Stellungnahmen des Menschenrechtsreferates und/oder des zuständigen Referates von "Brot für die Welt" ein. Die Entscheidung über die Aufnahme ins Flüchtlingsstipendienprogramm wird innerhalb des Diakonischen Werkes der EKD  im Umlaufverfahren beraten und getroffen.  

ABWICKLUNG

Die Abwicklung erfolgt in Abstimmung mit den Antragstellern.

Stuttgart, im Juli 2010
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